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Bisher hatten die 
Betreiber von Auf-
zugsanlagen kaum 
eine andere Wahl: 
Zum festgesetzten 
Zeitpunkt erschien 
nahezu überall der 
Sachverständige des 
regional zuständigen 
TÜV, um die Auf-
züge auch in vielen 
Wohngebäuden wie-
derkehrend auf ihren 
sicheren Zustand 
hin zu überprüfen. 
Abrechnung nach 
Gebührenordnung, 
fertig war ein weit-

gehend fixer Kostenblock in den „Büchern“ 
vieler Wohnungseigentümergemeinschaften 
bzw. deren Verwalter. 
In vielen Wohngebäuden sind Aufzugsan-
lagen ein wichtiges Mittel, um eine unein-
geschränkte Zugänglichkeit sichern oder 
aber auch einen bestimmten Komfort zu 
gewährleisten. Die Anlagen ständig sicher, 
aber auch effizient und wirtschaftlich zu 
betreiben, gehört zu den vielen Herausfor-
derungen qualifizierter Hausverwaltungen. 
Die Ausschreibung oder das Einholen von 
mehreren Angeboten für Wartungs- und In-
standsetzungsarbeiten an haustechnischen 
Anlagen ist mittlerweile zu einem gängigen 

Verfahren geworden. Jetzt besteht auch die 
Möglichkeit, die Organisation für die Prü-
fung der Aufzugsanlagen frei auszuwählen.
Der Gesetzgeber hat bereits im Jahr 2000, 
allerdings verbunden mit einer sehr langen 
Übergangszeit, das Sachverständigenwesen 
neu geordnet und das Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz (GPSG) dahingehend 
geändert, dass seit dem 01.01.2008 für die 
Prüfung von überwachungsbedürftigen An-
lagen, dazu gehören auch die Aufzüge, so 
genannte „zugelassene Überwachungsstel-
len“ (ZÜS) zuständig sind.
Der Verwalter als Betreiber von Aufzugsan-
lagen hat nach der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV), § 12, nicht nur für den 
sicheren Betrieb und die Beseitigung von 
Mängeln zu sorgen, sondern ist auch für die 
(Organisation) deren regelmäßigen Prüfung 
zuständig!
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAUA) veröffentlicht im Auf-
trag des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales auf seiner Homepage www.baua.de 
- Geräte- und Produktsicherheit - Prüfstel-
lenverzeichnisse, regelmäßig die Übersicht 
der akkreditierten zugelassenen Überwa-
chungsstellen. (http://www.baua.de)
Unser Tipp: Den direkten Link zu den Prüf-
stellenverzeichnissen finden Sie auch über 
die Hompage der GTÜ: www.gtue.de - 
Dienstleistungen - Anlagensicherheit - Ak-
kreditierungen / Anerkennungen. 

Dort sind neben Tätigkeitsbereichen auch 
die Anschriften der Stellen und die Bundes-
länder in denen sie benannt und tätig sind, 
zu finden. Aber auch über die Seite der Zen-
tralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
in München (www.zls-muenchen.de) und 
eine Reihe von Portalen der Bundesländer 
kann man bei der Suche nach einer ZÜS 
fündig werden. 
Die zugelassenen Überwachungsstellen 
müssen alle ein umfangreiches Akkreditie-
rungsverfahren durchlaufen, ihre technische 
Kompetenz, Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit, aber auch die ständige Fortbildung 
ihrer Mitarbeiter und das Vorhandensein der 
entsprechenden Mittel und Ausrüstungen 
nachweisen und arbeiten nach den gleichen 
Prüfgrundsätzen und -regeln. In der Kalku-
lation ihrer Leistungen unterliegen die Stel-
len keinen Restriktionen. 
Unterschiede werden die Betreiber aber si-
cherlich auch im Serviceangebot, im Bereich 
der Organisation und Logistik und bei weite-
ren unterstützenden Leistungen finden.
Als zugelassene Überwachungsstelle der 
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwa-
chung haben wir in diesem Zusammenhang 
unseren Anspruch als „Dienstleister“ auf die 
eigentliche Bedeutung dieses Wortes zu-
rückgeführt: „Dienen“ und „Leisten“. Nutzen 
Sie Ihre neuen Alternativen!

Dipl.-Ing. Joachim Trommler

Alternativen gibt es jetzt auch bei der Auswahl von Prüf- 
organisationen für die Prüfung von Aufzügen in Wohngebäuden

Immobilienverwalter entscheiden mit ih-
rer vielfältigen Arbeit darüber, ob sich 
Wohnungseigentümer und Mieter in ihrer 
Wohnanlage wohl fühlen. Die Qualifikation 
und das Engagement eines Verwalters ist ein 
wichtiges Kriterium dafür, ob ein Eigentü-
mer den Kauf seiner Immobilie als richtig 
beurteilt und eine Eigentumswohnung zur 
Altervorsorge oder Kapitalanlage in seinem 
Bekannten- und Freundeskreis weiteremp-
fiehlt.

Verbraucherschutz-Award „Verwalter des Jahres 2008“  
geht an Ingo Dittmann in Bonn

Jahr den besten Hausverwalter in Deutsch-
land mit einem Award für herausragende 
Leistung im Bereich der Immobilienverwal-
tung aus. Vorbilder können auch andere 
Verwalter zu besonderen Leistungen an-
spornen. 
„Die größte Zustimmung erhielt im Jahr 
2008 Herr Ingo Dittmann aus Bonn“, stellte 
Vorstand Norbert Deul und die Jury des Ver-
eins fest. Wohnungseigentümer lobten ins-
besondere das Bemühen von Ingo Dittmann 
um niedrige Wohngeldkosten und seine bei-
spielhafte rechtliche Aufklärungsarbeit zur 
Streitvermeidung unter Eigentümern und 
zwischen Vermietern und Mietern.

Transparenz schafft Vertrauen...
... mit diesem weitsichtigen Ziel startete die 
Geschäftsführung und der Vorstand des BFW 
Bundesfachverband Wohnungs- und Immo-

bilienverwalter e.V. einen Versuch, Kritiker 
unakzeptabler Verwalterleistungen von der 
besonderen Qualifikation des BFW und sei-
ner Mitglieder zu überzeugen. Vertretern 
des Verbraucherschutzvereins Hausgeld-
Vergleich e.V. wurde es deshalb ermöglicht, 
Gast zu sein bei der BFW-Tagung 2008 der 
Landesverbände Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen, Rheinland-Pfalz/Saarland, 
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt im 
November 2008. Dabei konnte der Dialog 
zwischen den Vereinen aufgebaut werden. 
Auch in Zukunft möchte der BFW an einem 
guten Verhältnis zu Hausgeld-Vergleich e.V. 
festhalten. 
Der BFW gratuliert und freut sich sehr, en-
gagierte und professionelle Immobilien-
verwalter zu seinen Mitgliedern zählen zu 
dürfen.

N.D. + D.B.

Ingo Dittmann ist Inhaber 
der Immobilien Dittmann 
KG in Bonn und wurde im 
Jahr 2008 zum „Verwal-
ter des Jahres“ gewählt

Der Verbraucherschutz-Verein Hausgeld-
Vergleich e.V. zeichnet deshalb einmal im 

Joachim Tromm-
ler ist Leiter des 
Fachbereiches 
Anlagensicherheit 
und Leiter der zu-
gelassenen Über-
wachungsstelle der 
GTÜ
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Zunächst betrifft dies Ände-
rungen, die zu Beginn 2008 
bekannt gemacht wurden, 
sich aber in ihrer vollen 
Pracht und Bedeutung erst-
mals in Jahresabschluss und 
Steuererklärungen 2008 
voll entfalten werden.

Darüber hinaus hat uns der Gesetzgeber aber 
mit zahlreichen Neuregelungen beglückt, 
die ab Jahresbeginn gelten und ihren Nie-
derschlag spätestens in Jahresabschluss und 
Steuererklärungen 2009 finden werden:
•	 Abschaffung der degressiven Abschrei-

bung
•	 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), 

nur noch bis 150,00 EUR Sofortabschrei-
bung

•	 für Wirtschaftgüter ab 150,01 EUR bis 
1.000,00 EUR ist die Bildung von Sammel-
posten und eine Abschreibung über fünf 
Jahre vorgesehen

•	 die Gewerbesteuer darf nicht mehr als 
Betriebsausgabe abgezogen werden, zum 
Trost wurde die Gewerbesteuer-Messzahl 
von 5% auf 3,5% reduziert

•	 dafür werden bei der Gewerbesteuer auch 
nicht mehr 50% der Dauerschuldzinsen 
hinzugerechnet. Jetzt müssen nach ei-
nem besonderen Schema zwar nur 25% 
hinzugerechnet werden, dafür aber von 
Allem, z.B. kurzfristige Verbindlichkeiten, 
Mieten, Pachten, Leasingraten etc. Es gilt 
allerdings ein Freibetrag von 100.000,00 
EUR

Hein-Klaus Albrecht informiert über aktuelle Steuerfragen

Aktuelles aus dem Steuerrecht zum Jahresbeginn 
•	 statt der bisherigen Ansparrücklage gilt 

nun der Investitionsabzugsbetrag (drei 
Jahre, max. 200.000,00 EUR, Betriebsver-
mögen 235.000,00 EUR, Sonderabschrei-
bung aber keine Privilegierung mehr von 
Existenzgründern)

•	 die Körperschaftsteuer wurde auf 15% re-
duziert

•	 die bisher nur im Bereich der Körperschaf-
ten bekannte Regelung für nicht entnom-
mene Gewinne (Thesaurierung) gilt jetzt 
auch auf Antrag für Gewinne von Einzel-
unternehmen und Personengesellschaften

•	 die Reform des Bilanzrechts (BilMoG) ist 
um ein Jahr verschoben worden. Der Grund 
hierfür ist die Finanzkrise, die alle Kräfte 
der Gesetzgebung überdurchschnittlich 
stark in Anspruch genommen hat. Damit 
sind die Schwerpunkte für die Beratungs-
praxis 2009 zumindest vorgegeben!

•	 die zeitlich befristete Wiedereinführung 
der degressiven Abschreibung im Rahmen 
der Konjunkturbelebungsmaßnahmen wird 
derzeit geprüft

•	 die Kürzung der Entfernungspauschale um 
die ersten 20 km ist verfassungswidrig, die 
zu erwartenden Neuregelungen müssen 
kritisch beobachtet werden

•	 die Abgeltungssteuer gilt ab sofort
Und dann gibt es noch das eine oder andere 
aus Rechtsprechung und Verwaltung:
•	 Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 

können nur dann in vollem Umfang ab-
gezogen werden, wenn dieses den Mittel-
punkt der gesamten beruflichen Tätigkeit 

darstellt. Zur Überprüfung der Rechtmä-
ßigkeit dieser gesetzlichen Regelung ist 
eine Klage im Zusammenhang mit einem 
Handelsvertreter anhängig.

•	 Die Grenze für geringwertige Wirtschafts-
güter bei den Lohneinkünften beträgt 
weiterhin 410,00 EUR. Das hat zum Bei-
spiel dann eine Bedeutung, wenn zwar die 
Absetzbarkeit der Kosten eines Arbeitszim-
mers nicht mehr möglich ist, die Einrich-
tungsgegenstände für dieses Arbeitszim-
mer aber trotzdem steuerlich angesetzt 
werden, was grundsätzlich möglich ist.

•	 Werbungskosten können auch dann abge-
setzt werden, wenn sie vom Steuerpflich-
tigen nicht selbst bezahlt wurden. So kann 
beispielsweise die Ehefrau den Kausalver-
trag im eigenen Namen abschließen und 
den Rechnungsbetrag bezahlen. 

•	 Auch im Zusammenhang mit dem Fir-
menwagen gibt es drei neue und überaus 
interessante Entscheidungen des Bundes-
finanzhofs. Der BFH hat entschieden, dass 
die 0,03%-Grenze für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte nicht generell 
angesetzt werden muss, vielmehr kommt 
es auf die tatsächlich gefahrene Strecke 
an. Das Bundesfinanzministerium hat hier 
allerdings mit einem Nichtanwendungser-
lass reagiert. Das bedeutet, dass zwar das 
höchste Finanzgericht in Deutschland ei-
ne positive Entscheidung zugunsten des 
Steuerzahlers getroffen hat, das BMF aber 
sagt, dass diese Rechtsprechung über den 
Einzelfall hinaus keine Anwendung finde.

Gemischte Eigentümergemeinschaften mit 
Selbstnutzern und Mietern stellen die Betei-
ligten immer wieder vor Herausforderungen 
– Über die unterschiedlichen Rechtsgrund-
lagen informierten sich am 15. November 
2008 Verwaltungsbeiräte und Eigentümer 
in Warnemünde.
Der Einladung des überregionalen Verwal-
tungsunternehmens DICK Immobilienma-
nagement e.K., das im Raum Rostock und 
Berlin rund 100 Eigentümergemeinschaften 
betreut, waren neben eigenen Kunden auch 
eine Vielzahl Teilnehmer aus anderen Eigen-
tümergemeinschaften gefolgt. 
Es handelte sich um den zweiten Infotag im 
Rahmen der im Februar 2008 ins  Leben geru-
fenen Veranstaltungsreihe zu WEG Fragen.
Im Mittelpunkt des ganztätigen Workshops, 
der von ausgewiesenen Immobilienspezialis-
ten, von Rechtsexperten der Kanzlei Schulz 

Die vermietete Eigentumswohnung -  
2. Workshop für Verwaltungsbeiräte und Eigentümer in Rostock

& Specht und Fachleuten der Caninenberg 
& Schouten Versicherungsmakler gestaltet 
wurde, standen dann auch komplizierte The-
men. So ging es unter anderem um Grenzen 
der Vermietung durch Regelungen der WEG 
und die Transformation einer Wohngeldab-
rechnung in eine Nebenkostenabrechnung. 
Außerdem wurden die Auswirkungen von 
Nebenkosten-Widersprüchen und Mietmin-
derungen auf die WEG sowie die Rechte des 
Sondereigentümers bei Mängeln am Ge-
meinschaftseigentum behandelt. Ständiger 
Konfliktherd ist auch das Thema Hausord-
nung und der Umgang bei Verstößen, der 
beim Workshop ebenfalls Thema war.
Aus aktuellem Anlass gab es noch einen 
umfangreichen Vortrag zum Thema Rauch-
warnmelder, die in Mecklenburg-Vorpom-
mern zum 01.01.2010 Pflicht im Wohnungs-
bestand werden.

Die Teilnehmer haben einen Einblick in die 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen erhal-
ten und haben praktische Werkzeuge für die 
Lösung der damit verbundenen Probleme an 
die Hand bekommen.  
„Diese Freizeit an einem Wochenende war 
gut investiert“, lauteten Rückmeldungen 
aus dem Kreis der rund 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die sich erfreut über das 
professionelle Niveau dieser zweiten Ver-
anstaltung zeigten. „Einige von ihnen sind 
bereits zum zweiten Mal bei unserem Work-
shop dabei und das freut mich natürlich 
sehr“, so Initiator Christian Dick, der eines 
der bislang noch wenigen Verwaltungsun-
ternehmen führt, die für Qualitätsmanage-
ment zertifiziert wurden.
Der nächste Infotag findet im Jahr 2009 statt. 
Inhalte, Termin und Ort werden bekannt ge-
geben unter www.dick-immobilien.de.� C.D.



 
So titelte die Aus-
kunftei Bürgel. Und 
reflektiert dabei auf 
die geistige Vorweg-
nahme von Ereignis-
sen: „Kommt sie oder 
kommt sie nicht, die 
große Rezession oder 
gar Depression? Des-
halb ist die derzeitige 

Lage recht gefährlich. Es wäre nicht das ers-
te mal, dass eine Krise herbei geredet wird 
und als eine sich selbst erfüllende Prophe-
zeiung eintritt.“ Walter Rasch, Präsident des 
Partner-BFW, erkennt nach einer Konjunk-
turumfrage zwei von drei Immobilienunter-
nehmen, die mit einer Verschlechterung der 
Geschäftslage rechnen, insbesondere Pro-
jektentwickler und Bauträger. Ursachen sind 
erschwerte Finanzierungen, Zinsschranke 
bei der steuerlichen Aufwandsverrechnung 
und gestiegene Baukosten. Insbesondere die 
zurückgehende Nachfrage macht zu schaf-
fen - und eben diese resultiert aus Vorsicht 
und (falscher?) Sorge.
Verwalter im BFW haben dagegen das laufen-
de Geschäft zu meistern. Der von uns betreute 
Immobilienbestand wird nicht weniger, auch 
wenn wir uns über Neubaugeschäfte freuen. 
Durch professionelle Bewirtschaftung können 
wir BFW-Fachverwalter die finanziellen Ziele 
unserer Kunden umsetzen und mit Weitsicht 
die Wellen glätten. Unklar sind die Auswir-
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Peter Patt kommentiert 

Wirtschaftskrise als sich selbst  
erfüllende Prophezeiung?
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kungen auf Mieten und Vermietungsstände, 
aus denen schließlich unsere Honorare be-
stritten werden. Steigende Arbeitslosigkeit, 
aber auch die demografische Entwicklung 
beeinträchtigen die Wohnungsrendite. Sch-
malere Einkommen und ein sich ändernder 
Wertekanon lassen andere Zahlungen wich-
tiger erscheinen als Miete und Hausgeld. Mo-
dernisierungsmaßnahmen sind mit Blick auf 
Risikoaufschläge beim Zins für evtl. Finan-
zierungen, alternativen Liquiditätsverwen-
dungsbedarf bei Eigentümern und steigende 
Baukosten neu zu verhandeln.
In dieser Krisensituation mit erheblicher Un-
sicherheit müssen wir aber auch die Folgen 
eines Unterlassens von Maßnahmen und 
Investitionen diskutieren. In Deutschland 
war Geld immer sicher in Immobilien in gu-
ten Lagen oder eigener Nutzung angelegt. 
Dieser Nachhaltigkeit wollen wir uns für de 
kommenden Monate besinnen und unsere 
Kunden in der anstehenden Berichtssaison 
überzeugen. Der Staat hat nicht genügend 
Geld, alle sich unter den Schutzschirm ein-
reihenden Branchen zu stützen und in ei-
ne Staats-AG aufzunehmen. Würden wir 
eine staatliche Wohnungswirtschaft über-
haupt wollen? Aber die Privaten verfügen 
über ausreichende Liquidität. In das eigene 
Wohnumfeld und den Klimaschutz inves-
tiert, widerstehen wir selbst-erfüllenden 
Krisen-Prophezeiungen, meint Ihr 

Peter.Patt@wohnungsverwalter.de

Kurz und wichtig
Neue Mitglieder
Beriam Immobilien Rolf Eschle GmbH 
und Dieter Müller Hausverwaltungen 
GmbH, ordentliche Mitglieder als Teil der 
KUNZE-Gruppe, Konzernmitglied mit 11 
Firmen
Eden Hausverwaltung GmbH, �  
30455 Hannover, ordentliches Mitglied

Herzlichen Glückwunsch
… zur runden 50 für Dr. Dirk Sütterlin 
in 81243 München

Der dritte BauBeCon-Beiratstag in Folge 
findet am 21 März 2009 in Hannover statt. 
Erwartet werden rund 100 bis 130 Teilneh-
mer aus der Region.
Das inhaltliche Programm füllen u. a. Bernd 
Weise, Fachanwalt für Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht aus Hannover. Er 
referiert zu den Themen „Das neue Woh-
nungseigentumsrecht hinterlässt erste Spu-
ren“ und „Rechte, Pflichten und Haftung 
der Beiräte“. Zwei besonders interessante 
Themen für Beiräte. 
Außerdem berichtet Herr Michael Göttner 
von der KfW Bankengruppe zum Thema „För-
dermöglichkeiten der KfW Bankengruppe für 
die energetische Sanierung von Wohnungs-
eigentumsanlagen“. Ein Thema, dass der BFW 
schon im vergangenen Jahr immer wieder 
auf die Tagesordnung holte und damit der 
Aktualität der Thematik entsprach.
Zudem bietet der Veranstalter, die Bau-
BeCon Treuhand GmbH, ein Unternehmen 
der Pirelli RE, eine Fachausstellung an, in der 

Dritter BauBeCon-Beiratstag in Hannover
sich Teilnehmer und Aussteller zum Thema 
Kabelfernsehen austauschen können.
Anmelden können sich interessierte Beiräte 
und Eigentümer bei Frau Sabine Carl unter 
0511-988350.� P.L.

KUNZE-Gruppe  
wächst weiter
Die KUNZE-Gruppe mit Sitz der KUNZE 
AG-Holding in Worms wächst auch im 
Jahr 2009 weiter durch Zukäufe. Seit 
01.07.2008 gehört die Tecta Hausma-
nagement GmbH in Frankenthal und ab 
01.01.2009 die Unternehmen Beriam 
Immobilien Rolf Eschle GmbH in Gundel-
fingen (Freiburg), Haus + Boden Verwal-
tung GmbH in Reutlingen und die Die-
ter Müller Hausverwaltungen GmbH in 
Schwetzingen zur Unternehmensgruppe. 
Der Verwaltungsbestand erhöht sich auf 
über 18.000 Einheiten.

Wechsel an der  
Spitze der BSI
Mit dem Jahreswechsel hat Rolf Kornemann, 
Präsident der Eigentümerschutz-Gemeinschaft 
Haus & Grund Deutschland, turnusmäßig den 
Vorsitz der Bundesvereinigung Spitzenverbän-
de der Immobilienwirtschaft übernommen. 
„In diesem Jahr werden mit zahlreichen 
Landtagswahlen, der Europa- und Bundes-
tagswahl viele Weichen neu gestellt. Als 
BSI werden wir dafür eintreten, dass die 
Rahmenbedingungen für das Wohnen, Ver-
mieten und Bauen wieder attraktiver wer-
den. In erster Linie wird es darum gehen, im 
Bereich der Energie- und Klimapolitik dafür 
zu sorgen, dass die Wohnungsanbieter und 
Selbstnutzer die Herausforderungen finan-
ziell bewältigen können“, so Kornemann. Als 
weiteren Schwerpunkt nannte er die Anpas-
sung der Wohnungsbestände an die Bedin-
gungen einer alternden Gesellschaft. Auch 
das Eigentum müsse den ihm in unserer 
Gesellschaft gebührenden Rang wiederbe-
kommen. Die BSI wird ihre Forderungen an 
die politischen Parteien zur Bundestagswahl 
2009 im Rahmen einer Pressekonferenz am 
20. Januar in Berlin vorstellen. � A.W.


